
12 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P.). 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 00. Jänner 1946, be­
treffend die Aufhebung der Vorschriften 
über die Rechtsverhältnisse demobilisierter 
Angehöriger der ehemaligen deutschen Wehr-

macht. -

Der Nationalrat hit beschlossen: 

§ 1. Das Gesetz vom 5. September 1945, 
St. G. BI. Nr. 154, über die Rechtsverhältnisse de­
-mobilisierter Angehöriger der ehemaligen deut­
schen Wehrmacht (Berufsmilitärpersonengesetz), 
der § 13 des Gesetzes vom 22. August 1945, 

St. G. BI. Nr. 134, zur Wi~derherstelludg öster- -
reichischen Beamtenturns (Beamten-überleitungs­
gesetz) und der Abschnitt X der Verordnung der 
Staatskanzlei im Einvernehmen mit den betei­
ligten Staats ämtern vom 22. August 1945 zur 
Durchführung des Verbotsgesetzes ·und der Ver­
botsgesetznovelle (3. Durchführungsverordnung 
zum Verbotsgesetz), St. G. BI. Nr. 131, werden 
aufgehoben. 

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
-ist das l3undeskanzleramt betraut. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Die Auflösung aller militärisohen Einrich­
tungen in österreich macht es notwendig, 
eine besondere dienstrechtliche Behandlung 
von Berufsmilitärpersonen zu beseitigen. 
Das Gesetz vom 5. September 1945, St. G. BI. 
Nr. 134, über die Rechtsverhältnisse demo­
bilisierter Angehöriger der ehemaligen deut­
schen Wehrmacht (Berufsmilitärpersonen­
gesetz) ist daher aufzuheben. Für die Be­
handlUIlJg VOIIl ;rechtlichen Fragen hinsichtlich 
der -ehemal~gen öste.rl'eiohischen- Berufsmili­
tärpersonen genügen die 'allgemein für öf­
fentliche Bedienstete -,geltenden Vorschriften 
des Gesetzes vom 22. August 1945, St. G. BI. 
Nr. 134, zur Wiederherstellung österrei­
chischen Beamtentums (Beamten - überlei-

tungsgesetz). Die Aufhebung des § 13 dieses 
Gesetzes, der bisher die Wehrmachtsange­
hörigen des Ddenst- und Ruhestandes von 
der Geltung des Gesetzes ausschloß, maoht 
diese Anwendung des Beamten-überleitungis-
gesetzes möglich. _ 

Die Aufhebung der Bestimmungen über 
Beruf,smilitäl'personen maoht auch die Auf­
hebung des X. Abschnittes der 3. ,Durch­
führungsverordnung, St. G. BI. Nr. 131/1945, 
zum Verbotsgesetz und zur V1erbotsgesetz­
novelle notwendig, der gleichfalLs eine Son­
derbestimmung .hinsichtlich der Behandlung 
von Wehrmachtsangehörigen und Empfängern 
von Versorgllngsgenüssen nach solchen Per­
sonen enthält. . 
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